
BÜRCERsTIFTUN6
BURGRIEDEN

Satzung

für die

Bürgerstiftun g Bu rgrieden

Prlambel

Die Bürgerstiftung Burgrieden hst den Zweck in Abstimmung mit den jeweils bestehenden

Einrichtungen der Kirchen, Kommunen, verbänd€, Vereirc und Gruppen die Lebensverhältnisse
der Bltrgerinnen und Bärger sus der Gesamtgemeinde Burgrieden und der näheren Umgebung zu
ftirdem und zu veöessern. Dies geschieht durch die Unterstlitzung aller Maßnahmen, die die
Lebensqualität der Mitbllrgerinnen und Mitbttrger verbessem. Dazu zÄhlen insbesondere
Maßnahmen im sozialen Bereich, aber auch Maßaahmen zum Erhalt der Natur, sowie
Maßnahmen zur Förd€rung von Bildun& Kunst und Kultur. Maßnahmen, die zu den regulär€n

Aufgaben der Gemeinde gehören, werden durch die Bürgestiftung nicht unterstiltzt.

Die Btlrgerstiftung will ereichen, dass die Bllrger und Wirtschaftsuntemehmen der Region mehr
Mitverantwortulg ffh die Gestaltung ihres Gemeinwesens tibemehmen. Dies soll zum einen

durph das Einwerben von Zustiftungen und Spenden gescheften, die die Bllrgerstiftung in die
Lage versetzen, örtliche Projekte aus den Bereichen ,ugend, Kultur, Bildung und Soziales zu
fördem. Zum alderen sollen die Bllrger dazu motiviert n€tden, sich verstätkt ehrenamtlich auf
allen Ebenen des Gemeindelebens zu engagieren.



§1

Name, Rechtsform, Sitq Geschilftsj rhr

(l) Die Stiftung führt den Namen BürgerstiftoDg Burgrieden.

(2) Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Burgrieden.

(4) Das Ceschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck und Aufgaben der Stiftung

(l) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unminelbar gemeinn{itzige und mildrätige Zwecke im
Sinne des Abschnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) D€r Zweck der Stiftung ist es, Maßnahmen im Bereich
- Bildung und Erz iehung,
- Jugend- und Altenhilfe,
- Kultur, Kunst und D€nkmalpflege
- Umwelt-, Naturschutz und Landschaftspflege,
- traditionelles Brauchtum
- Heimatpflege sowie
- Sport und Gesundheit

in Burgrieden mit seißqfl Teilorten Bilhl und Rot zu Iördem unüoder zu entwickeln oder selbst
durchzuftihren,
Im Ausnahmefall können Zwecke auch außerhalb der Cesamtgemeinde Burgrieden gefttrdert
werden.

(3) Dieser Stiftungszweck wird beispielsweise verwirklicht durch
a) Unterstützung von Körpeschaften nach Maßgabe des § 58.1 AO, die die vorgenannten

Aufgab€n ganz oder teilweise fördem und verfolgen,
b) Förderung der Koop€ration zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls

diese Zwecke verfolgen,
c) Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung sowie öffentlicher

Veramtaltungen, um den Stiftungszweck und Bürgerstiftungsgedanken in der
Bevölkerung zu verankem,

d) Vergabe von Stipendien, Beihilfen oder ähnlichen Unterstätzungen zur Förderung der
Fort- und Ausbildung aufden Gebieten des Stiftungszweck,

e) Schaffung und Unterstiltzung lokaler sozialer odcr kultureller Einrichtungen und
Projekre,
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(4) Dio Zwecke können sowohl durch op€.ative als auch fdrdemde Projektarbeit verwirklicht
werden.

(5) Die Zwecke müssen nicht gleichzeitig und in gleichem Maße verwirklicht werden.

(6) Die Förderung der Zwecke schließt die Veöreitung der Ergebniss€ durch geeignete
Öffentlichkeitsa.beit ein-

(7) Die Stiftug darf keine Aufgaben ilb€mehmen oder Maßnahmen unterstützen, die zu den
Pflichtaüfgaben der Gemeinde Burgrieden gemäß der cemeindeo.dnung gehören.

(8) Die Stiftuog kaon die Trägerschaft frlr [ichtrechtslähige Stiftunge[ und die Verwaltung
anderer rechtsläh iger Stiftungen ilbemehmen.

§3
Gemeinniltzige Zweclgfllllung

(l) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnlitzige Zwecke im Sinne des

Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Die Stiftung ist selbstlos r*ig. Sie verfolgt nicht in elsler Linie eigerwirtschaftliche Zwecke.
Sie daf niemanden dulch Ausgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Verglltungen begtlnstigen.

(3) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die Spenden müssen zeitnah ftlr die satzungs-
gemäße Zwecke der Stiftung verwendet werden. Die Stiftung kann ftlr ein angemessenes
Andenken ihrer Stifter sorgen.

(4) Die Verwaltungskosten der Stiftung sind aus den Ertrdgen zu begleichen. Hierlür dilrfen
maximal acht bis l0 o/o der Ertäge aus der Vermögensverwaltung eingesetzt werdcn.

(5) Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit dies steue.lich im Rahmen der Gemeinntltzigkeit
unschädlich ist. Sie dilrfen ircbesondere gebildet werden, weon und solange dies erforderlich ist,
um die steueöegtinstigt€n satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig erlüllen zu körulen, und soweit
fl.ir die Verwendung der Rücklage konkrcte Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen
(zweckgebunden Räcklage bzw. Projektritcklage).

(6) Zur Werteüaltung des Stiftungsvermögens kann ein Teil des Überschusses der Einnahmen

üb€r di€ Unkosten aus Vermögensverwaltung einer freien Rllcklage oder dem Stiftungsvermögen
zugelührt werden, soweit dies die steuerlichen Bestimmungen zulassen.

(7) Ein Drittel des Stiftungsertrages kann dem Stifter zum Zwecke des Lebensunterhalts
zufli€ßen oder nach dessen Tod ftlr die Grabpflege verwendet werden.

(8) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewllhrung von §tiftungsleistung. Empfänger von

Stiftungsleistungen sollen übe.deren Ve.wendung Rechenschaft ablegen.
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§4
§tiftungsvermögen, Zustiftungen, Spenden

(l) Dss Stiflungsvemögel besteht aus der im Stiftungsgeschäft genannten Erstausstattung.

(2) Das Stiftungsvermögen ist möglichst sicher und ertngbringend anzulegen.
ve.mögensumschichtungen sind zulässig.

(3) Die Stiftung kann Zuwendungen (Zustiftungen oder Spenden) entgegennehmen, ist hierzu
aber nicht verpflichtet. Zustiflungen wachsen dem Stiftungsvermögen zu. Spenden sind zeitnah
zu verwenden, Ist die Art der Zuwendung nicht eindeutig bcstimmt, entscheidet darilber der
vorstand nach pllichtgemäßem Ermessen. Eöschaften und Vemächtnisse gelten grundsätzlich

als Zustiftung. Zustiftungen im Sinne dieser Satzung sind solche, die de. Zuwendung§geber bzw.

die Zuwendungsgeberin ausdrücklich als solche bestimmt und die einen Betrag von 1.000,00 €
nisht u srschr€iten. Eöschaften und vermächtniss€ gelten als zustiftungen, auch wenn sie

I,0OO,0O € unterschreiten, es sei denn, dass bei der Zuwendung etwas anderEs bestimmt ist.

Zuwendungen an die Stiftun& die weniger als L000,00 € betr.gen und keine Zustiftugen sind,

werden als spend€n €ntgegengenommen.

(4) Zustiftungen ab einer Cesamthöhe von 30.000 Euro können durch den Zuwendungsgeber

einem der vorbezeichleten zweckbereiche oder innerhalb derer einzclnen zielen zugeondnet

werden. Sie können auf Wunsch des Stifters mit seinem Namen (Namensfonds) verbunden

werden.

§5
Orgrns der Stiftung

( l) Organe der §tiftung sind
a) de. Stiftungsvorstand und
b) der Stiftungsrst.

(2) Eine Doppelmitgliedschaft in beiden Organen ist nicht zulässig.

(3) Die Tätigkeit in den Stiffungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Au§lagen können auf
Beschluss dis Stiliungsrates ersetzt werden. Fär den Sach- und Zeitaufuand der Mitglieder des

Stifrungsvorsta[ds kann der Stiftungsrat eine in ihrer Höhe angeme§sene Pauschale beschließen.

Sie werden in getrennten und geheimen Wahlgängen ermittelt. Verhetung ist zul&sig.

Vertreter können nur stimmberechtigte Pe6onen sein. Sie können jeweils httchstens zwei

Vollmachtgeber verheten. Oewählt ist derjenige, der fflnfzig Prozeßt der abgegebenen Stirnmen

der anwescnden oder vertretenen Stimmberechtigten auf sich vereitligl.



(4) Der Vorsknd kann zu seiner Unterstützung Gremiel einrichten, z.B. Arbeirsgruppen,
Ausschilsse oder Beiräte.

(5) Dem Vorstand kann durch Beschluss des Stiftungsrats eine Geschäftsfllhrung zug€ordnet
werden. Die Mitglieder der Geschäfuftlhrung dllf€n nicht zugleich Mitglieder dcr
Stiftungsorgane sein. Sie üben ihre Tätigkeit im Rahmen ihresjeweiligen
Beschäftigungsverhältniss€s und nach den in der Gesohtftsordnung festgelegten Richtlinien aus.
Sie sind dem Vorstand verantwortlich und an seine Weisungen gebunden.

(6) Die beiden Stiliungsorgane können sich eine ceschäftsordnung geben, in der insbesondere
geregelt werden:

- Einberufung,
- Ladungsliisten und -formen,
- Abstimmungsmodalitäten,
- Rechte Dritter, an Sitzungen teilzunehmer

(7) Die Mitglieder der Orgene haften nur fflr Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§6
Stiftungsvorctand

(l) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei aber höchstens sieben Personen. Der erste
Vorstand wird dursh die Stifter bestimmt. Danach werden seine Mitglieder vom Stiftungsrat
gewählt.

(2) Die Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes betdgr vier Jahre. Wählbar zum Vorstaodsmitglied
sind Personen, die zum Zeitpunkt der Wahl das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hab€n. Nach
Ablaufihler Amtszeit bleiben die Mitgliederdes Vorstands bis zur Wahl ihrer Nachfolger im
Amt, Das Amt endet weiter durch Tod und durch Niederlegung, diejederzeit zulässig ist.

(3) Mitglieder des Vorstandes können vom Stiffungsrat jedenei! jedoch nur aus wichtigem
Grund, mit einer Mehrheit von 2/3 der arwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten
abberufen werden. wichtig€ Gründe könncn z,B. ein nachhaltiger Mangel an Beteiligung an der
Arbeit des Vorstands odel Srobe Verstöße gegen die Intercssen der Stiftung s€in. Vor der
entsprechenden Abstimmung hat das betroffene Vorstandsmitglied Anspruch aufGehör.

(4) Der vorstand wählt aus seiner Mitte einen vorsitzenden und seine zwei stellvertretenden
Vorsitzenden.

(5) Die Aufgaben und die Beschlussfassung des Vorstahds sind in den §§ 7 und 8 geregelt.

(6) Die Mitglieder des Vorstands sind b€rechtigt, an den Sitzungen des Stiftungsrates
teilzunehmen. Dies gilt nicht wenn im Einzelfall über sie persönlich beraten wird.
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§7
Aufgaben des Stiftungsvorstands

(l) Der Vorsiand verEitt die Stiftung gerichtlich und auß€rgerichtlich. Er hat die Stellung eines
gesetzlichen Vertreters und handelt durch seinen Vo.sitzenden oder den sellvertretenden
Vorsitzenden.

(2) Der Vorstand Iiihrt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungsrats die
GeschäIle der laufenden Verwaltung. Er ist zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des
Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel verpflichter.

Zu seinen Aufgaben gehören alle laufenden Angelegenheiten der Stiftung, insbesondere:

a) die Verwaltung des Stiilungsvermögens einschließlich der Buchführung und
Rechnungslegu[g,

b) die Vergabe der Ertraige des Stiftungsvermögens zur Verwirklichung des Stiftungszwecks ggf.
nach Maßgabe der vom Stiftungsrat aufgestelltefl Vergaberichtlinien,

c) die Anzeigejeder Anderung der Zusammensetzung des Vorstandes an die Stiftun$b€hörde,

d) die Vorbereitung und Durchftihrung von Stiftungsveranstaltungen und sonstiger
satzungsgemäßer Aktivitäten (Förderveranstaltuogen usw.),

e) die Wahmehmung der Berichtspflichten g€genüber der Stiftungsbehörde, insbesonderejeweils
bis zum 0L07. des Folgejahres die Erstellung und Vorlage einer Jahrcsrechnung mit Vermögens-
üb€rsicht sowic eines Berichts ilber die Erfilllung des Stiftungszweck. Der Vorstand kann diese
auch durch exteme sachversräodige Stellen (2.8, Wirtschaflsprilfer, Steuerberater oder dgl,)
erstellen lassen.

§8
Beschlussfassung des Stift ungsvonstands

(l) Der Vorstand fasst seine Beschlüss€ in Vorstandssitzungen. Der Vorstand wird vom
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter oach Bedarf, mindestens aber einmaljährlich unter
Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei wochen zu einer Sitzung
einberufen. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und kein

Mitglied wide.spricht.

(2) Der VoNtand ist beschlussfähig, wenn mindestens Z3 seiner Mitglieder anwesend sind.
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(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder,
sofem die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

vorsitzenden, im Falle seiner Abwesenheit die des stellvedretenden Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Beschl0sse könn€n auch im schriftlichen Umlaufuerfahren gefasst werden, wenn kein
Mitglied des Vorstands widerspricht.

(5) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter sowie dem
Protokollanten zu unteueichnen. Sie sind allen Mitgliedem des Vorstands und dem Vorsitzenden
des Stiftungsrats zur Kenntnis zu bringen.

§e
Der Stiftungsret

( l) Der Stiftungsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens dreizehn Per§oneD. Der erste

Stiftungsrat wird durch den stifter mit dem Stiftungsgeschäff bestellt. Alle folgenden
Stiftungsratsmitglieder, erstmals nach einem Jahr, ergänzen sich durch Ergänzungswahl. Der
Vorstand kann zu berufende Personen empfehlen. Die Amtszeiten einzelner Mitglieder sollen
sich llb€rschneiden.

(2) Der Stifter, vertreten durch den Vorstand oder dessen Vertreter, hat solange dieser rechtlich

besteht, Anspruch aufeiner Platz im Stiftungsrat.

(3) Die Amtszeit des Stiftungsratsmitglieds beträgt vie. Jahre. Wiederberufung ist mdglich.
Wählbar sind insbesondere solche Personen, die aufgrund von gesellschaftspolitischem,
sozialem, finanziellem oder fachbezogenem Engagement in hsondercr Weise für diese Aufgaben
qualifiziea sind. Bei der Auswahl sollte aufeine ausgewogene Altersstruktur hingewirkt werden.

(4) Sollte die Mindestanzahl der Mitglieder mit dem Ausscheiden eines Mitglieds unterschrinen

werden, bleibt es nach Ablaufseiner Amtszeit bis zur Bestimmung eines Nachfolgers im Amt.

(5) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und d€ssen Stellvertreter.

(6) Die Aufgaben und Beschlussfassung des Stiftungsrates sind in den §§ l0 undl I geregelL

§10
Aufgaben des Stiftungsrats

(l) Der Sriftungsrat überwacht als unabhängiges Kontrollorgan die Einhaltung des Stifterwillens
und die Geschäftsfflhrung durch den Vorsand. Er eDtscheidet in allen grundsätzlichen

Angelegenheiten und ber6t und unkrstlltzt den Vorstald.
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Der Stiftungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Wahl und Abberufung der Vorsl.andsmitglieder,

b) die Wahl und Abberufung von Stiftungsratsmitglied€m

c) die Beratung des Vorstandes,

d) die Vorgabe von Richtlinien für die Verwendung von Stiftungsmitteln,

e) die Bestätigung der Jahre$echnung mit Vermögensobersicht sowie des Berichas itber die
Erfr llung des Stift ungszwecks,

f) Beschlüsse über eine Aufwandsentschädigung nach § 5 Abs. 3 dieser Satzung

g) Beschltisse ilber Satzungsänderungen, insb€sondere die Anderung des Stiftungszwecks sowie
Entscheidungen llber die Zusammenlegung oder Aufhebung der Stiftung nach den Maßgaben der
§§ 12 und 13 dieser Satzung.

(2) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann der Stiftungsrat sachverständige hinzuziehen.

§1r
Beschlussfassung des Stiflungsrats

(l) Der Stiftungsrat fasst seine Beschltisse in Sitzungen. Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden
ode. seinem Stellverfeter nach Bedarf, mindestens abe. einmaljährlich unter Angabe der
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einb€rufen. Der
Stiftungsmt ist auch einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Vienel seiner Mitglieder
oder vom Stiftungsvorstand verlangt wird. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder
anwesend sind und kein Mitglied widerspricht,

(2) D€r Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind.
Der Stiftungsvorstand kann an den Silzungen des Stiftungsrats teilnehmen, aufVerlangen des

Stiftulgsrats ist er hierzu verpflichtet.

(3) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlilss€ mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder,
sofem die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibr die Stimme des

Vorsitzenden, im Falle seiner Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Beschlüsse könnefl auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, wenn kein
Mirglied des Stiftungsrats widerspricht.

(5) Üb€rdie Sitzungen sind Ni€derschrifien zu feniger und vom Sitzungsleiter sowie dem

Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedem der Stifrungsorgane zur Kenntni§ zu

bringen.



§12
Satzungsänderungen, Zusammenlegung und Auflösung der Stiftung

(1) SatzunSsänderungen sind b€i Wahrung des Stiftungszwecks und unter Beachtuog des
ursprünglichen Willens des Stifters zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse
geboten erscheinen bzw. wenn sich zur Aufrechterhaltung des Sti{iungsbetriebs die
Notwendigkeit dazu ergibt. Sie dorfen die Steuerbegtlnstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen
oder aufheben. Soweit sie sich aufdie Steuerbegtinstigung der Stifiung auswirken können, sind
sie der zuständigen Finanzb€hörde zur Prüfung vorzulegen.

(2) Anderungen des Sti{lungszwecks sind nur zulässig, wenn die dauerhafte und nachhaltige
Er{lillung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist oder wegen wesentlicher Verärderung
der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Dabei ist der ursprtlngliche Wille des Stifters so
weit als möglich zu berlicksichtigen.

(3) Die Auflösung der Stiftung oder die Zusammenlegung mit einer anderen Stiflung ist ebenfalls
nur unter den in Abs, 2 genanlten Voraussetzungen zulässig.

Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerb€gilnstigten Zwecke lllllt das Vermögen
an einejuristische Person öffentlichen Rechts oder eine ardere steuerbegänsligte Körperschafi
zur Verwendung d€r in § 2 Absatz 2 aufgeftlhrten Zwecke, die es unmittelbar und ausschließlich
ftir gemeinnützige Zwecke zu verwenden hal
Sollte dics nicht möglich sein, so fällt das Vermögen an die die Gemeinde Burgrieden die das
Vermögen unmittelbar und ausschließlich fhr gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

(4) Satzungsänderungen nach Abs. I bedtlrfen eines entsprechenden Beschlusses von 2/3 aller
Mitglieder des Stiftungsrats.

(5) Anderungen des Stiftungszwecks nach Abs.2 und Entscheidungen n6ch Abs.3 bedürfen
eines entsprechenden Beschlusses von % aller Mitglieder von Stiftungsrat und Stifiungsvorstaod.

(6) Sämtliche Beschltisse nach den Absätzen I bi§ 3 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Genehmigung durch die Stiftungsbehörde. Änderungen des Satzungszwecks bedärfen zudem der
Zustimmung des zuständigen Finanzamr€s, Im übrigen sind die Beschlllsse der zuständigen
Finanzbehörde anzuzeigen.
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§13

§tift ungsaußichg Inkrafttreten

(l) Die Stifrung untcrliegt der stsstlishen Außiclrt nach Maßgabe dcs geltendeo Rechts.

(2) Stiftungsbehörde ist das Regierungspräsidium Tllbingen.

(3) Die Stiftungsbehtlrde ist auf Wunsch jedezeit ober die Angelegenheiten d€. Stiftung zu
untenichten. Alld€tungen in der Zusammens€tzung des ve]tretungsber€chtigten §tifrutgsorgans
sind unaufgefotdc snzuzeigen. Die Jahrcsrechnung mit einer Vermögensüb€rsicht und einem
Bcricht ltber dic Erftllung des Stiftungszwecks ist der Stiftugsbehörde innedElb von sechs
Monaten nach Ende einesjeden Geschäftsjak§ (bis am 01,07.) unaufgefordert vorzulegen.

(4) Die Stiftung erlangt ihre Rechtsfthigkeit duch ihrs Anerkennung. Die SsEung t itt mit
dieser Anerkennung in Kraft.

§14
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt mit der Anerkennung durch die Stiliungsbehörde (von Gesetztes wegen) io

Kraft.

I'assuag der Sslzunq voü .................., vie sie der Anerkemung der BütgetstillufiE Butg eden

durch ßescheid <Ier,... vot r ... ........-..........,.zugrun.le liegt.
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